
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/10/15 84/06/0001
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1987

Index

Baurecht - Slbg

L37155 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Salzburg

L82000 Bauordnung

L82005 Bauordnung Salzburg

L82305 Abwasser Kanalisation Salzburg

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56

AVG §59 Abs1

BauRallg

BauTG Slbg 1976 §59

BebauungsgrundlagenG Slbg 1968 §25 Abs8

VwRallg

Rechtssatz

Ein Baubewilligungsbescheid darf nicht so interpretiert werden, daß durch die ihm vorgeschriebenen Au<agen die

Ausführung des Bauvorhabens rechtlich unmöglich gemacht wird.
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